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Erste Satzung zur Änderung der Prüfungsordnung für wirtschafts-
wissenschaftliche Bachelorstudiengänge der Universität Hohen-
heim 
 
 
 
Vom 27. August 2008  
 
Auf Grund von § 34 Abs. 1, § 35 Abs. 1, § 19 Abs. 1 Nr. 9 und § 60 Abs. 2 des Gesetzes 
über die Hochschulen und Berufsakademien in Baden–Württemberg (Landeshochschulge-
setz -LHG-) in der Fassung vom 1. Januar 2005 (GBl. S. 1 ff), zuletzt geändert durch das 
Gesetz zur Umsetzung der Föderalismusreform im Hochschulbereich vom 20. November 
2007 (GBl. S 505 ff.) hat der Senat der Universität Hohenheim am 09. Juli 2008 die nachste-
hende Änderungssatzung beschlossen. 
 
Der Rektor hat aufgrund des § 34 Abs. 1 LHG am 27. August 2008 seine Zustimmung zu der 
Änderungssatzung erteilt.  

 
 
 
 
Artikel 1 
 
 
Die Prüfungsordnung der Universität Hohenheim für wirtschaftswissenschaftliche Bache-
lorstudiengänge vom 21.02.2008 (veröffentlicht in den Amtlichen Mitteilungen der Universität 
Hohenheim Nr. 621 vom 21.02.2008) wird wie folgt geändert:  
 
 

1. § 111 wird wie folgt geändert:  
 a) Absatz 3 wird wie folgt neu gefasst: 

  „Im Fall des ökonomischen Profils Europäisches Innovations- und Dienstlei-
tungsmanagement gilt abweichend von Satz 1 die Regelung des  
§ 116 Abs.  7.“ 
 

 b) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4. 
 

 
2. § 112 wird wie folgt geändert:  

Folgender Abs. 6 wird neu angefügt: 
 „(6) Service Management“ 
 
 

3. § 113 wird wie folgt geändert:  
a) Absatz 1 wird gestrichen.  
b) Die bisherigen Absätze 2 bis 6 werden zu den Absätzen 1 bis 5. 

 
 

4. § 115  wird wie folgt geändert: 
Es werden die folgenden Abs. 13 bis 16 angefügt:  
“(13) Business Analysis in the Service Industry 
 (14) Risk Management 
 (15) Interaktive Medien- und Online-Kommunikation 
 (16) European Politics“ 
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5. § 116 wird wie folgt geändert:  

a) In Abs. 1 werden in der Aufzählung nach 
 „- Bachelorstudiengang Wirtschaftswissenschaften mit dem Profil Gesund-
heitsmanagement“  

 
   das Aufzählungszeichen und die Worte   

„- Bachelorstudiengang Wirtschaftswissenschaften mit dem Profil Europäi-
sches Innovations- und Dienstleistungsmanagement“  

 
  neu eingefügt. 
 
 
b) Abs. 5 wird wie folgt geändert bzw. ergänzt:  

 
aa) In Satz 1 werden die Zeichen und Worte „- ggf. anstelle eines nach Absatz 
4 definierten Profils -„ gestrichen.  

bb) Folgender Satz 3 wird angefügt.  
„Für den Fall, dass zugleich die Bedingungen für ein anderes Profil erfüllt sind, 
liegt dennoch das internationale Profil nach § 116 Abs. 5 vor.“ 

cc) Die bisherigen Sätze 3 und 4 werden zu den Sätzen 4 und 5.   

 

 
c) Abs. 7 wird wie folgt neu gefasst:  
 

„Das Profil Europäisches Innovations- und Dienstleistungsmanagement liegt 
vor, wenn zwei der sechs Profilfächer 

  - Innovationsökonomik 
- Service Management 
- Business Analysis in the Service Industry 
- Risk Management 
- Interaktive Medien- und Onlinekommunikation 
- European Politics 
gewählt wurden und die Bachelorarbeit in einem dieser sechs Profilfächer ge-
schrieben wurde. Das dritte Profilfach kann ein weiteres dieser sechs Profilfä-
cher oder auch ein anderes Profilfach der § 112, § 113 oder § 114 sein. Für 
den Fall, dass zugleich die Bedingungen für ein anderes Profil erfüllt sind, liegt 
dennoch das Profil Europäisches Innovations- und Dienstleistungsmanage-
ment nach §116 Abs. 7 vor. Es wird empfohlen mindestens 16 Leistungspunk-
te im Rahmen eines Auslandssemesters an einer ausländischen Universität 
zu erbringen.“ 

 
 
d) Der bisherige Abs. 7 wird zu Abs. 8 
 
 
e) Der neue Abs. 8 wird wie folgt geändert:    
    Aus „Absatz 2 bis Absatz 5“ wird „Absatz 2 bis Absatz 7“.  
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Artikel 2 
 
Inkrafttreten 
 

1. Diese Änderungssatzung tritt, soweit in Abs. 2 nichts Abweichendes bestimmt ist, zum 
01.10.2008 in Kraft. 

2. Die Änderungen in den §§ 111, 112, 115 und 116 beziehen sich auf das Profil „Euro-
päisches Innovations- und Dienstleistungsmanagement“ und gelten erstmals für Stu-
dierende, die ihr Studium im Studiengang Wirtschaftswissenschaften mit ökonomi-
schem Wahlprofil als Studienanfänger im Wintersemester 2008/2009 aufnehmen wer-
den.   

 

Stuttgart, den 27. August 2008 

 

Professor Dr. Dr. h.c. Hans-Peter Liebig 

Rektor 


